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Beilage zu Nr . 21 6 - er Karlsruher Zeitung .
Mittwoch , LS. September L86S .

Deutschland .
München , 11 . Sept . Die offiziöse Korr . Hoffm. schreibt

heute :
Wir haben es nicht für nöthig gehalten , die Behauptung einiger

BlLtter daß zwischen Bayern und Preußen über den Ein «

tritt -u den Norddeutschen Bund verhandelt werde , daß so¬

gar schon ein geheimer Vertrag darüber abgeschlossen sei n . s. w. , zu
dementiren , da sich die absichtliche Unwahrheit dieser Angaben für jeden
Vernünftigen ohnehin von selbst ergibt . Nachdem jedoch die „. Franks .
Zig .

" nunmehr mit diesen Lügen die Nachricht von der Zusammen¬
kunst de« Fürsten v. Hohenlohe mit Fürst Gvrlschakosf und Lord
Clarendon in Verbindung bringt , so erklären wir , daß der bayrische
Minister Fürst Hohenlohe zu der angegebenen Zeit sich in Aussee be¬

fand und diesen Ort nicht verlassen hat . Sollte also , wie behauptet
wird , wirklich ein Telegramm vorhanden sein , durch welcher „ für den
bayrischen Ministerpräsidenten auf den Z . Sept . im Hotel Schrieder
zu Heidelberg Zimmer bestellt worden "

, so müßte eine Mystifikation
in Mitte liegen .

Gießen , 9 . Sept . (Wett . Bote .) Bei dem gelegentlich des
landwirthschaftlichenFestes dahier stattgchabten Festmahle war
auch Minister v . Dalwigk anwesend und fand sich gedrungen ,
den von ihm ausgcbrachtcn Toast auf den Großherzog damit
einzulciten , daß er es als sein besonderes Verdienst hervor¬
hob, daß bei den Verträgen von 1866 die Provinz Oberhessen
dem Großhcrzogthum und dem Großh . Hause erhalten geblie¬
ben sei . Der Reichstags -Abgeordnete Frhr . v . Rabenau
nahm darauf Veranlassung , aus die Politik des Hrn . v . Dal -
wigk einige Streiflichter fallen zu lassen und namentlich her -
vvrzuheben , daß es viel mehr im Interesse der Provinz Ober¬
hessen und des ganzen Landes gewesen wäre , wenn derselbe
1866 auf den Eintritt des ganzen Großherzogthums in den
Norddeutschen Bund hingewirkt hätte . Auf die baldige Aus¬
führung dieses durch die Lage und die Verhältnisse unseres
Landes mit dringender Nothwendigkeit gebotenen Eintritts
des ganzen Großherzogthums in den Norddeutschen Bund
brachte er ein Hoch , in welches die anwesenden oberhessischen
Gutsbesitzer lebhaft einstimmten , während sich der Beamten
einige Verlegenheit bemächtigte .

Oesterrerchische Monarchie .
Wien , 11 . Sept . Gegen die beiden Ministerialverord -

nungen vom 7 . Juni und vom 7 . Aug . über die Diszipli¬
nargewalt der Bischöfe ( vergl . Nr . 406 ) hat der
Brunner Bischof , Graf Schaaffgotsch , einDwzesankur -
rende erlassen . Es heißt darin :

Uns ist unser Verhallen durch die kirchlichen Canones schon vorge -

zeichnct. Wenn ein Priester , aus dessen Einschließung in eine geistliche
KorreklionSanstalt wir erkannt haben , unseren Spruch nicht für ge¬
rechtfertigt hält , steht ihm die Berufung an die höheren kirchlichen In¬
stanzen offen ; ergreift er diese nicht und verweigert er dessenungeachtet
den Gehorsam , indem er etwa der Korr . ktionshaft sich nicht unterzieht
oder dieselbe eigenmächtig verläßt , so verfällt er den Zensuren der

Kirche und wird , als zum Vollzüge der heiligen Handlungen nicht
mehr berechtigt , dem Klerus und den Gläubigen der Diözese , und
wenn es nvth lhut , auch in den benachbarten Diözesen namhaft ge¬
macht . Was die in der zweiten Verordnung den Bischöfe » und den
Ordensobern gestellte Znmulhung betrifft , Verzeichnisse der in Haft be¬

findlichen Korrigenden den Länderchess zuzumitteln , so könnte derselben
nur dann Folge gegeben werden , wenn dem Staate die Oberaufsicht
über die Kirche in Uebnng der Disziplinargewalt zuläme . Da dieser
Kompetenz , abgesehen von dem natürlichen Rechte der Kirche , auch
Art . XV des Staatsgrundgesetzes widerstreitet , müssen Bischöfe und
Ordensobere gegen die vorerwähnte Zumulhung sich verwahren und
können nicht lebhaft genug ihr Bedauern ausdrücken , daß man von
dem vereinzelten , nicht einmal noch gerichtlich konstalirten Falle zu
Krakau Anlaß zu einer Maßregel gegen sämmtliche Bischöfe und

Ordensinstitute des Reiches genommen und derselben die verletzende
Molivirung gegeben hat , Rücksichten der Menschlichkeit und der Ge¬

sundheitspflege hätten eine solche Vorsorge erheischt . Endlich zweifeln
wir sehr, daß die Vorsteher der Negulargemeinden es für ihre Pflicht
erachten werden , den Inhalt der Ministerialverordnung vom 7 . Aug .
ihren Kandidaten vor der Profeßrblegung bekannt zu machen , da dies
eben so viel hieße , als den Kandidaten erklären , das Gelübde des Ge¬

horsams , das sie jetzt abzulegen im Begriffe sichen , binde sie nicht , und
sie könnten die Berufung dagegen seinerzeit an die Staatsgewalt er¬

greifen .

Schweiz .
Bern , 10 . Sept . Gegenüber dem neuen Auftreten des

Bürgerrechts - Schachers schreibt der „ Bund " :
Man hat die Reisläuferei als eine Demüthigung für die Schweiz

betrachtet und sie von Bundes wegen verboten . Ist es aber nicht noch

tausendmal demüthigender sür uns , wenn der Schild der Hel¬

vetIa zum käuflichen Schlupfwinkel verzärtelter Muttersöhn¬
chen aus aller Herren Länder , die der Muskete entlaufen wollen , ge¬
macht wird ? Wir betrachten es als eine Ehrenpflicht der Schweiz und
der einzelnen Kantone , solchen Schandthatcn an ihrer Ehre mit aller
Energie entgegenzutrelen , und wir erwarten daher mit aller Zuversicht ,
daß , abgesehen von den Maßregeln der einzelnen Kantone , auch in der
nächsten Bundesversammlung dazu der Anstoß gegeben werde .

Badische Chronik .

» . Bom IL. Kongreß deutscher Dolkswirthe.
(Fortsetzung .) ^

4 . September . V. Verhandlung über die Haftbar - s
machung der Unternehmer für Unfälle , vr . Braun ^
( Berlin ) begründet folgende Anträge :

„Der volkswinhschaftliche Kongreß wolle beschließen : !
Die in Betreff der Haftbarkeit industrieller Unternehmer (nament - >

lich von Eisenbahnen und Bergwerken ) sür die Unfälle , welche durch !
den Betrieb eintreten , sowie in Betreff der gerichtlichen Geltendmachung
der Schadensersatzforderung und der Beweisaufnahme über deren Be - !
trag gegenwärtig in Deutschland bestehende Gesetzgebung ist reformbe - 1
dürftig .

Die Reform ist zunächst Aufgabe der gesetzgebenden Gewalt des ^
Norddeutschen Bundes . j

Die Mängel im gerichtlichen Verfahren haben ihre Beseitigung durch !
die Zivilprozeßordnung des Norddeutschen Bundes zu erwarten . !

Die Mängel des Zivilrechts sind zu beseitigen mittelst Durch - !
führung des Grundsatzes , daß der Unternehmer in Folge eines jeden !
durch ihn selbst , oder durch seine Leute innerhalb des GeschästSkreiseS , i
in welchem sie von ihm verwandt werden , oder in Folge der Mangel¬
haftigkeit der Betriebseinrichtungen und Betriebsmittel veranlaßten Un¬
falls dem Beschädigten oder dessen Hinterbliebenen für das volle In¬
teresse haftet , und er sich von seiner Haftung nur durch den Nachweis
der eigenen Schuld des Beschädigten oder eines nicht aus der Natur
des Unternehmens hcrvorgehenden Schabens durch höhere Gewalt be¬
freien kann . "

Prof . Dernburg (Halle ) bringt folgenden Gegenantrag ein :
„ Der volkswirthschaftliche Kongreß wolle erklären :
Die Unternehmer bergmännischer und industrieller Unternehmungen

haben für alle in Folge des Betriebs ihren Angestellten und Arbeitern
zustoßenden Unfälle zu haftm , falls dieselben nicht in deren eigener
Schuld ihren Grund haben ."

Als Resultat der Diskussion ergibt sich die Annahme der Anträge
des Referenten , jedoch unter Streichung der slin . 3 und 4 .

Die Erörterung der übrigen , noch auf der Tagesordnung befind¬
lichen Gegenstände muß vertagt werden .

Man gestatte mir nach diesem nackten Geschäftsbericht noch einige
erläuternde Bemerkungen .

„Fünf Verhandlungsgegenstände , darunter einer weder erledigt , noch
vertagt , einer theilweise und einer ganz vertagt wird — welch ein
Ergebniß ! Die Referenten entweder , oder die ganze Versammlung
müssen der Gegenstände nicht mächtig , die letzteren müssen nicht genü¬
gend vorbereitet gewesen sein . " Ich höre dieses schnellfcrtige Urtheil ,
und zugleich wird man mir ' S übel nehmen , daß ich bei einer solchen
Armuth an Resultaten von einem lucrum cesssns der Nichttheilneh -
mer geredet . Nun wird man mir aber zugeben , daß cs sich im vor¬
liegenden Fall keineswegs um Gegenstände handelte , die man blos zu
dekretiren brauchte , sondern um solche , die diskutirt werden mußten ,
um solche , die eine sehr gründliche Diskussion verlangten , und daß ,
wenn die Diskussion von so verschiedenartigen Gesichtspunkten auS -
ging und zu so entgegengesetzten Resultaten gelangte , daß eine Eini¬
gung nicht zu erzielen war , es nicht nur gerathener erscheinen mußte ,
die Verhandlungen iheils zu vertagen , theils abzubrechen , als sie mit
einer gefchraubten , zweideutigen Sentenz zu beschließen , sondern daß
eben jene unerledigten , oder vertagten Erörterungen den Theilnehmern
eben so gut das größte Interesse abnöchigen , die vielseitigste Anregung
gewähren konnten , als wenn schließlich Alles sich über eine Sentenz
verständigt hätte .

Und so war eS in der That . Ich will den Referenten sck I . — Aktien -
gcsellschastSrecht — nicht von jedem Verschulden an der Nichtannahme
seiner ersten Sätze freisprechcn , von denen wenigstens 1 . und 2 . ( be¬
treffend das wirthfchastliche Berechtigungsgebiet der Aktiengesellschaft )
kaum Bedenken gefunden hätten , wen « sie , anstatt in der mitunter
übergeistreichen Weise , in die der Referent ( vr . Al . Meyer — Bres¬
lau ) ab und zu verfällt , mit nüchternen , vom Wesen der Aktiengesell¬
schaft und von den bei der Wahl des Gescllschastsbetriebes maßgeben¬
den verschiedenen Eigenlhümlichkeiten der verschiedenen ErwerbSge -
schäfte hergenommcnen Gründen verlheidigt worden wären . Aber die
Begrenzung des BerechligungSkreiseS der Aktiengesellschaft ist eine Auf¬
gabe , die ihre ganz besonderen Schwierigkeiten hat , zumal bei uns ,
wo man seit etwa zwanzig Jahren diese leicht zu begründende Gesell -

! schastSsorm für die verschiedenartigsten Unternehmungen geeignet ge¬

funden hat , ohne daß unter allen Umständen die richtige Wahl völlig
gerechtfertigt worden wäre , oder die Fehlwahl sich nachmal « gerächt
hätte . Die meisten Redner betrachteten übrigens diese Erwerbsgesell «
schaftöform jedenfalls in einem allzuungünstigen Lichte. Solcher Auf¬
fassung gegenüber war eS ein Gewinn , daß die überwiegende Mehr¬
heit in ihrem Votum jener Form die Freiheit rettete . Vielleicht ist
der Beweis sogar zu erbringen , daß das Konzessionswesen die An¬
wendung dieser Form auf dafür ungeeignete Gebiete eher befördert
als verhütet hat .

Zull , der Tagesordnung ( Armenwesen ) war es vielleicht ein
Fehler des auf einem Kompromiß beruhenden , von dem Referenten
— Prof . Böhmert — eingebrachten An nag es, daß man diesem den
Kompromiß noch anmerkte . Man hätte vielleicht zu einem Mehrheit «-
Meinungsausdruck kommen können , wenn man als Ideal der Armen¬
pflege di : umfassend organisirte freiwillige Armenvercinsthätigkeit hin¬
gestellt , dann aber der Wirklichkeit die Konzession gemacht hätte , zu
erklären , daß diesem Ideale am sichersten zugesteuert werde auf dem
Wege eines auch der organifirten freiwilligen Thätigkeit ihre bestimmte
Rolle anweisenden , im klebrigen aber für die Fälle , daß diese nicht
ausreicht , bestimmte Normen aufstellenden Gesetzes. Es blieben dann
allerdings immer noch die schwierigsten Fragen übrig (Unterstützung - -
wohnsttz , Aufbringung der Mittel , Beschränkung der Stiftungen ) ; aber
auf diese hätte sich die Debatte dann konzentriren können , während sie
sich so eigentlich um den Fehler in der Fassung des Antrag » drehte .
Aber auch so wäre man vielleicht noch zu einer bestimmten Meinungs¬
äußerung gekommen , wenn nicht im allerletzten Moment , dicht vor
Schluß der Debatte , eine fesselnde, aber verführerische Rede Gneist ' «
manche der Freunde der freiwilligen Armenpflege wanken gemacht , bei
anderen zu große Hoffnungen zu Gunsten der Kommunal - Armenpflege
der Zukunft erweckt , einen großen Theil der Versammlung wegen der
Gefahren der bestehenden Zustände beruhigt hätte . Die Rede war
selbstverständlich interessant und lehrreich genug — aber wenn ähnliche
Anschauungen in weiten Kreisen Platz greifen sollten , so würde man
eben das Armenwesen überall lassen wie es ist, und eine Korrektur
seiner Mängel lediglich von der Kommunalverfassung der Zukunst ,
wie sie Gneist vor der Seele steht, erwarten müssen .

Daß die Vertagung dieser Verhandlungen eher ein Gewinn als
ein Schaden zu nennen ist , wird Jeder einschen , der sich einigermaßen
eingehend mit der weitschichtigen Frage befaßt hat . Und zu solcher
Beschäftigung wird inzwischen ein demnächst erscheinende« Werk über
„ Armenwesen und Armengesetzgebung in europäischen Staaten " ( Ber¬
lin , F . A. Herbig ) neuen und willkommenen Stoff in Hülle und Fülle
bieten . (Schluß folgt .)

k . Zur GeschichteBadensl . ES sind in der neuesten Zeit
so viele Beiträge zur Geschichte Badens beigebracht worden , daß wir
wenigstens eine kurze Erwähnung derselben für unsere Pflicht al «
Korrespondent dieser Blätter halten .

Und da erwähnen wir denn zuerst , daß Pfarrer Hermann Wirth
sein Archiv für die Geschichte der Stadt Heidelberg im Laufe des Jah¬
res bis zum zweiten Hefte des zweiten Jahrganges fortgeführt hat .
Es entbält dasselbe „ die Schicksale Heidelbergs im 30jährige »
Kriege ( 1621 und 1622 ) "

, „das churfürstliche Lustjagen in Neckarge¬
münd "

, eine . Bierordnung der Stadt Heidelberg " von 1603 , „ eine
Beschreibung des pfälzischen Oberamts Heidelberg "

, endlich die vo»
Friedrich dem Siegreichen ertheilten Freiheiten und Ordnungen der
Stadt Heidelberg . Die dem Verständnisse der Jetztzeit weniger zu¬
gänglichen Ausdrücke und Verhältnisse sind vom Vers , erklärt , wobei
wir ihm nur zu bedenken geben , daß das S . 118 erklärte Wort
„ Reise " wohl im Allgemeinen Kriegszug , nicht die Pflicht , die rei¬
senden fürstlichen Personen durch ein gewisse« Gebiet zu begleiten ,
( Geleit ) bedeute . Die behandelten Stoffe sind für die Geschichte Hei¬
delbergs gewiß interessant ; nur hatten wir gewünscht , daß der Vrrf .
sich vorerst nur auf ungedruckte Mittheilungen beschränkt hätte . Aller¬
dings sind die beiden ersten , schon gedruckt vorliegenden geschichtlichen
Stoffe recht interessant und der letztere ist auch eher eine Bearbeitung
als ein Abdruck ; allein sie wären wohl auf eine spätere Zeit zu ver¬
legen gewesen . Namentlich hat der erste Absatz, die Beschwerde der
Bürgerschaft gegen einen Rechenschaftsbericht des Gouverneurs v . d.
Merwen , nur dann weiter gehendes Interesse , wenn er mit der letz¬
ter, , selbst verglichen und namentlich unter Beirath eines Militärs zu
einer wissenschaftlichen Bearbeitung der Belagerungsgeschichte der Stadt
und Festung ausgcarbeiter vorläge . Möge der kundige Verfasser die¬
ses in einer eigenen kleinen Schrift thun .

Hamburg , 8 . Sept . Das Hamburg -Neu -Dorker Post - Dampfschiff
„ Holsatia "

, Kapitän Ehler - , welche« am 25 . Aug . vo» hier und
am 28 . August von Havre abgegangen , ist nach einer Reise von 9
Tagen 5 Stunden am 6. Sept . , 11 Uhr Abend - , wohlbehalten in
Neu - Bork angekommen .

Verantwortlicher Redakteur :
vr . I . Herm . Kroenlein .

D .623 . Nippoldsau .

Holzverkauf .
Aus hiesiger Psarr - und Kirchensonoswaldung wer -

dm am
Dienstag den 28 . d. M . ,

Vormiltagsllkkhr ,
im Gasthause zum Erbprinzen d - yier nachverzeichnete
Hölzer öffentlich versteigert , als :

935 Stämme Langholz mit . . . 49,451 E ,
62V , Klstr . tanncne Scheiter ,
05 ' /r „ - Prügel und
2 ' / , . tannene « Küblerholz .

Stistungswaldhüter Hermann zu Zwieselberg , st
angewiesen , auf Verlangen diese Hölzer vorzuzergen
und über die Einiheilung der einzelnen Loose Aus¬
kunft zu geben.

RippoldSau , den 10 . September 1869 .
Die Stistungs - Commissioo :

Frey .

Bürgerliche Rechtspflege.
LadungSversügungen .

E .773 . Nr . 10,980 . Rastatt .
Z . S .

L. Schnurr L Sohn in Rastatt
gegen

Simon Herm von Bietigheim , z . Z .
flüchtig ,

Forderung betr .
Beschluß .

Der Kläger hat , durch Kommissionär Kopf von
hier vertreten , am 28 . V. M . vorgewagen , der Beklagte
habe am 4. April 1866 von ihm einen Anzug für 25 fl.
gekauft und die Verurtheilung des Beklagten zur Zah¬
lung dieser Summe begehrt . Zur mündlichen Ver¬
handlung - er Klage wird Tagfahrt auf

Samstag den 16 . k. M .,
Vorm . 9 Uhr ,

angeorbnet , wozu der Vertreter des Klägers und der
Beklagte , der Letztere bei Vermeidung der Annahme

des Zugeständnisses der Klagthatsachen und des Aus¬
schlusses mit den Einreden , beide aber mit der Auffor¬
derung . sich zum Beweise ihrer Behauptungen vorzu -
bcreilen und die ihnen zu Gebote stehenden Urkunden
mitzubringen , vorgeladen werden . Dem Beklagten
wird zugleich aufgegeben , einen am Ort dcS Gerichts
wohnenden Gewalthaber aufzustellen , widrigenfalls
alle weitern Verfügungen und Erkenntnisse zur Er¬
öffnung an dem SitzungSort des Gericht « angeschla¬
gen würden .

Rastatt , den 10 . September 1869 .
Großh . bad . Amtsgericht .

Waag .
E .789 . Nr . 8074 . WieSloch . ( Liquid - Er -

kenntniß . ) In Sachen
Hauptlehrer Ignaz Wörner von Roth

gegen
Karl Hernzmann von Malsch , zur
Zeit flüchtig ,

Forderung betr . ,

m . " - »riu -en -eyeiies
Beschluß .

1) Da der beklagt « Theil dem bedingten Zahlung ^
befehl vom 17. Juli 1869 , Nr . 6675 , welcher ihm nachder Beurkundung des Gerichtsboten am 23 . zugestelltwurde . lnnerhalb der gegebenen Frist weder Folge ge-
leistet , noch dlr gerichtliche Verhandlung der Sache
verlangt hat , so wird auf Manisches Anrufen die ein¬
geklagte Forderung von 33 fl. nebst Zinsen zu 6 Pro¬
zent vom 3. Juli 1868 für zugestanden erklärt , und
dem beklagten Theile , unter Verfüllung desselben in die
Kosten de« Verfahren «, aufgegeben , diese Forderungbinnen 14Tagen bei Vermeidung der Hilfsvoll -
streckung zu bezahlen .

2 ) Hievon erhält dn klagende Theil Nachricht .
3 ) Der Gerichtsbote hat diese « Ertenntniß beide»

Theilen zuzustellen und die geschehene Zustellung zuden Akten zu beurkunden .
Dem nach der Beurkundung de« Bürgermeisteramt «

Malsch flüchtigen Beklagte » wird Vorstehende « eröffnet ,



und dabei ausgtgtben, innerhalb 14 Tagen einen dahier
wohnendm Gewalthaber zur Empfangnahme der Ver¬
fügungen aufzustellen , welche nach den Gesetzen der
Partei selbst oder in ihrem wirklichen Wohnsitze zuzu¬
stellen sind , widrigenfalls alle werteren Verfügungen
mir der gleichen Wirkung , nie wenn sie eröffnet wären ,
nur an die Gerichtslafel angeschlagen würden.

Wiesloch, den 7. September 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

A. Erter .
Orffentlichr « uffordernugen .

E .785 . Nr . 9436 . Stockach . Unter dem Nach¬
laß der verstorbenen Wittwe Geiger — Maria Eva ,
gcb . Sck- warz — von Bodmanu befindet sich eine
Liegenschaft , nämlich 60 Ruthen Land im Kaufmann ,
dortiger Gemarkung , Lagerbuch Nr . 2204 und 2191,
einers. neben dem Flutgraben , anders. Albert Schulz
zu Balmann .

Da wegen mangelnden Eintrags des Erwerbstitels
die Gewähr nicht erthcill werden kann , so werden alle
Diejenigen , welche an der gedachten Liegenschaft im
Grund - und Nnterpfandsbuche nicht eingetragene ding¬
liche Rechte , oder lehenrcchtliche oder fideikommissarische
Ansprüche haben oder zu machen glauben , aufgefor¬
dert, solche

binnen 2 Monaten
geltend zu machen , ausonst sie gegenüber der gesetzlichen
Erben der Verstorbenen verloren gehen .

Stockach , d -n 10. September 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

S a u r.
E.766. Nr . 10,095 . Breisach . Sidonia Stritt -

matter , Ehefrau des Franz Dichter von Achkarren,
besitzt auf Ableben ihrer Mutter , der Ehefrau des
Georg Striltma lter , Katharina , geb . Kranzer ,
von da 2 Mannshauet Acker auf der Gemarkung Ach-
larren im Ebnet , neben Bonaventura Kranzer und
Georg Probst , unten Weg. Werl die Erblasserin eine
ErwcrbSurkunde nicht besaß , verweigert da« Ortgericht
den Eintrag und die Gewähr des EigenthumSüber -
gangs zum Grundbuche . Diejenigen , welche in den
Grund - und Pfandbüchern nicht eingetragene dingliche
Rechte , lehenherrliche oder fideikommissarische An¬
sprüche an dieses Grundstück haben , werden aufgefor¬
dert, solche

innerhalb 2 Monaten
geltend zu machen , widrigen « solche der dermaligen
Besitzeringegenüber verloren gehen.

Breisach , den 4 . September 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

Mors .
E.762. Nr . 6945 . Bühl . Da auf die öffentliche

Aufforderung vom 8 . Juni d . I . , Nr . 4768 , keine An¬
meldung erfolgt ist , werden die erwähnten Rechte und
Ansprüche dem jetzigen Besitzer gegenüber für verloren
erklärt.

Bühl , den 31 . August 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

Eichrodt .
C.761. Nr . 7261. Bühl . Da auf die öffentliche

Aufforderung vom 29 . Mai d . I . , Nr . 4339 , keine
Anmeldung erfolgt ist, werden die erwähnten Ansprüche
und Recht « dem jetzigen Besitzer gegenüber für verloren
erklärt.

Bühl , den 4 . September 1869.
x. Großh . bad. Amtsgericht.

Eichrodt .
Gante «.

C.774 . Nr . 14,480 . Lörrach . Gegen Küfer Georg
Friedrich Stöckli » von Lörrach habm wir Gant er¬
kannt , und es wird nunmehr zum RichtigstellungS-
« nd Borzugsversahren Tagfahrt anberaumr auf

Fr er lag den 24 . September d . I . ,
Vorm . 10 Uhr .

Es werden alle Diejenigen, welche aus was immer
für einem Grunde Ansprüche an die Ganlmasse machen
wollen, aufgefordert , solche in der angesetzten Tagfahrt ,
bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich
oder mündlich anzumelden und zugleich ihre etwaigen
Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , sowie
ihre Bewciöurkunden vorzulegm, oder denBeweis durch
andere Beweismittel anzulrcien .

In derselben Tagfahrt wird ein Masscpslegerund ein
Gläubigerausschuß ernannt und ein Borg - oder Nach-
laßvergleich versucht werden, und es werden in Bezug
aus Borgvergleiche und Ernennung de- Massepflcgers
und GläubigerauSschusseSdie Nichterscheinendenals der
Mehrheit der Erschienenenbcitretend angesehen werden.

Die im AuSlande wohnenden Gläubiger haben läng¬
sten« bis zu jener Tagsahrt einen dahier wohnenden
Gewalthaber für den Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren Verfügungen
und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie wenn
sie der Partei eröffnet wären , durch die Post zugeschickt
würden

2) Nachricht hievon an den flüchtigen Gemeinschuld¬
ner, der mit dem vorgeladcn wird , bis zur Tagfahrt
einen hier wohnenden Gewalthaber zum Empfange
aller gerichtlichen Fertigungen auszustellen und anher
zu benennen, als sonst dieselben mit der gleichen Wir¬
kung, wie wenn sie der Partei eröffnet wären , nur an
die Ämisgeiichlstafel hier angeschlagen würden .

Lörrach, den 10. September 1869.
Großh . bad . Amtsgericht.

Kcrkenmaier .
C.701. Nr . 13,516 . Bruchsal . Gegen den Kauf¬

mann Eugen Faulhaber von Bruchsal haben wir
Gant erkannt, und es wird nunmehr zum Richtigstel¬
lung - - und LorzugSverfahren Tagsahrt anberaumt auf

Montag den 4 . Oktober d . I . ,
Vormittags 9 Uhr .

Es werden alle Diejenigen , welche aus was immer
für einem Grunde Ansprüche an die Gantmasse machen
wollen, ausgesordert, solchem der angesetzten Tagfahrt ,
bei Vermeidung des Ausschlussesvon der Gant , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich
oder mündlich anzumeldcn und zugleich ihre etwaigen
Vorzugs - oder Umerpsandsrechte zu bezeichnen , sowie
ihre BcweiSurkunden vorzulegen oder den Beweis durch
andere Beweismittel anzurreten.

In derselben Tagfahn wird ein Massepflegerund ein
Glaubigerausschuß ernannt und ein Borg - oder Nach -
laßvergteich versucht werden , und es werden in Bezug
auf Bvrgvcrgleiche und Ernennung des Massepslegers
und Gläubigerausschusses die Nichterscheinen »-« als der
Mehrheit der Erschienenen beilrelend angesehen werden.

Die im Auslande wohnenden Gläubiger habm läng¬
stens bis zu jener Tagfahrt einm dahier wohnmden
Gewalthaber für deu Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiterenVerfügungen
und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie wenn

sie der Partei eröffnet wäre« , nur an dem SitzungSorte
de- Gerichts angeschlagen , beziehungsweise denjenigen
im Auslande wohnenden Gläubigem , derm Aufent¬
haltsort bekannt ist, durch die Post zugesendetwürden.

Bruchsal, den 28. August 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

S t a i g e r.
Ibach .

C.765. Nr . 13,015. Offen bürg . Gegen dm
Nachlaß des Schneider« Josef Spitzmüller von
Zunsweier haben wir Gant erkannt , und es wird
nunmehr zum Richtigstellung- - und Vorzugsverfahren
Tagfahrt anberaumt auf

Montag den 4 . Oktober d . I .,
Vormittags 10 Uhr .

Es werden alle Diejenigen, welche aus was immer
für einem Grunde Ansprüche an die Ganlmasse ma¬
chen wollen, aufgefordert , solche in der angesetzten Tag¬
fahrt , bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant ,
persönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte , schrift¬
lich oder mündlich , anzumelden , und zugleich ihre
etwaigen Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeich¬
nen , sowie ihre Beweisurkunden vorzulegen oder den
Beweis durch sichere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Massepfleger und
ein Gläubigerausschuß ernannt und ein Bora - oder
Nachlahvergleichversucht werden, und es werden in
Bezug auf Borgveraleiche und Ernennung des Masse¬
pflegers und Gläubrgerausschusjes die Nichterscheinen¬
den als der Mehrheit der Erschienenen beitretend ange¬
sehen werden.

Die im Auslande wohnenden Gläubiger haben
längstens bis zu jener Tagsahrt einen dahier wohnmden
Gewalthaber für den Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren Verfügun¬
gen und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie
wenn sie der Partei eröffnet wären , nur an dem
Sitzungsorte des Gerichts angeschlagen, beziehungs¬
weise denjenigen im Auslande wohnenden Gläubigern ,
deren Aufenthaltsort bekannt ist , durch die Post zuge¬
sendet würden .

Offenburg , den 4 . September 1869 .
Großh . bad . Amtsgericht.

W e i z e l .
F . A. Kunz , A. j.

C 770 . Nr . 20,315 . Mannheim .
In Sachen

mehrerer Gläubiger
gegen

die Gantmafse des Maurers Franz
Kallenberger von Mannheim ,

Forderung und Vorzug betr.
Beschluß .

Gegen Maurer Franz Kallenberger von Mann¬
heim haben wir Gant erkannt, und wird dessen Schuld¬
nern aufgegeben, ihre Schuldbeträge vor weiterer dies¬
seitiger Verfügung bei Vermeidung doppclterZah -
lung an Niemanden als an den einstweiligen Masse¬
pfleger, Gerichtsschätzer Christoph Fischer dahier aus¬
zubezahlen.

Mannheim , den 7. September 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

I . A . d . R .
Ullrich .

Appel .
Vermögeusabsonverung .

C .760. Nr . 2155 . Mannheim . Herr An¬
walt vr . Grimm hat für die Ehefrau d«S Jakob
Schaaf VII. in Feudenheim, Susann « Elisabeth , geb.
Benzinger , eine Klage auf Vermögensabsonderung
gegen ihren genannten Ehemann erhoben , und ist
Tagsahrt zur mündlichen Verhandlung hierüber auf

Samstag den 6. November l. I . ,
Vormittags 9 Uhr ,anberaumt ; wovon die Gläubiger de» Beklagten be¬

nachrichtigt werdm.
Mannheim , den 6. September 1869.

Großh . Kreis - und Hofgericht, Eivilkammer .
S t e vi P f.

Benckiser .
Erbvorlavungen.

C.729. Pforzheim . Gabriel Kühn , ledig ,
von Brötzingen ist zur Verlassenschaftsmasse seines
Vater « , Gärtners Johann Georg Kühn von Brö¬
tzingen , als Erbe berufen. Dessen Aufenthalt ist seit
dem Jahr 1855 unbekannt , weßhalb derselbe zur Gel¬
tendmachung seiner ErbschaftSansprüche

mit Frist von drei Monaten
vorgeladen wird. Nach fruchtlosemUmlauf der Vor -
ladunAssrist wird die Erbschaft lediglich Denjenigen
zugewrescn , welchen sie zukäme, wenn der Vorgeladenc
zur Zeit des Erbanfalls nicht mehr gelebt hätte .

Pforzheim , den 6. September 1869.
Der Großh . Notar des ll . Distrikt - :

Damm .
C.736 . Weinheim . Lazarus Kaufmann ,

lediger und großjähriger Handelsmann von Leuters¬
hausen, ist zur Erbschaft seiner -j- Mutter , der Löb
Kaufmann Wlb ., Fanny , geborne Meckeshei -
mer , von da berufen.

Da dessen Aufenthalt unbekannt ist , so wird derselbe
hiermit aufgefordert, sich

binnen drei Monaten
zur Empfangnahme der Erbschaft anher zu melden,
widrigenfalls solche lediglich Denjenigen zugetheilt
würde, welchen sie zukäme , wenn der Vorgeladene zur
Zeit de« Erbanfalls nicht mehr am Leben gewesen wäre.

Weinheim, den 31. August 1869.
Großh . Notar

Kopf .
Handelsregister -Einträge.

C.753. Mannheim . In da» Handelsregister
wurde eingetragen :

1 ) O .Z . 581 d. Firm .Reg.
Firma . Eugen Schwab " in Mannheim

mit Inhaber gleichen Namens .
2) O .Z. 202 d . Ges.Reg.

Karl Kullmann ist aus der Handelsgescll-
schast «Joh . Schweizer sen ." in Mannheim
ausgetreten , Karl Elsässer ist als gleichberech¬
tigter Theilhaber in diese Gesellschaft eingetreten.

3) O .Z. 66 d . Firm .Reg.
Daniel Pleitner ist als Prokurist der Fir¬

ma „ Gustav Algardi " in Mannheim bestellt .
4) O .Z. 582 d. Firm .Reg.

Firma „ Rudolf Sepp " in Mannheim mit
Inhaber gleichen Namen«.

5) O .Z - 295 d. Ges.Reg.
Die Gesellschaft , Saacke <LSepv " in

Mannheim ist aufgelöst und die Firma erloschen .
6) O .Z, 386 d. Firm . Reg.

Die Prokura de» Georg Leffson für die
Firma „Rabu - <L Stell " in Mannheim ist

zurückgezogen .
7) O .Z. 508 d . Firm .Reg.

Die Firma „Leopold Vlumenstein " in
Mannheim ist erloschen.

8) O .Z . 325 d. Ges .Reg.
Firma „Gebr. Blumenstein " in Mann¬

heim. Die zur Vertretung wie zur Unterschrift
gleichberechtigten Theilhaber dieser seit dem 1 .
Juli 1869 gegründeten Handelsgesellschaft find
die Kaufleute Leopold Blumenstein und
Abraham Blum « nftein dahier.

9) O .Z . 217 d. Ges .Reg.
Friedrich Wilhelm Bürck ist durch Tod au«

der Handelsgesellschaft „ Bürck <L Cie ." in
Mannheim geschieden und dessen Sohn Adolf
Bürck mit dem Rechte der Vertretung und der
Ueberschriftin dieselbe eingetreten.

10) O .Z . 326 d. Ges .Reg.
Wolf Gieser aus der Handelsgesellschaft

„H. Gieser <L Odenheimer " in Mannheim
ausgetreten , Hermann Gieser ist in diese Ge¬
sellschaft eingetretcn mit dem Rechte der Vertre¬
tung und Unterschrift. Die Zweigniederlassung
in Walldorf ist ausgehoben.

11) O .Z . 523 d. Firm .Reg.
Die Zweigniederlassung dahier der Finna

„I . Mersmann » ." in Viernheim ist aufge¬
hoben und die dem Leopold Lorsch für diese

Svurri .
Mannheim , den 30 . August 1869.

Großh . bad . Amtsgericht.
Erter .

C.754 . Mannheim . In das Handelsregister
wurde eingetragen :

O .Z . 327 de« Ges .Reg.
Handelsgesellschaft: „ Sator , Löwenberg und

Neumann " in Mannheim . Die zur Zeichnung der
Firma gleichberechtigten Theilhaber dieser seit dem
1 . August l . I . bestehenden Gesellschaft sind : Rudol
Sator , Kaufmann dahier , Abraham Löwenber -
gcr , Bürger in Lützelsachsen , Kaufmann , dahier
wohnhaft , und der gleichfalls dahier wohnende Kauf¬
mann Leopold Neumann , Bürger zu Nußloch.

O . Z . 328 des Gef.Reg.
Durch Beschluß des Verwaltungsraths der „Badi¬

schen Anilin - und Soda -Fabrik " vom 18. Mai l. I .
ist vr . August Clemm berechtigt, für die Gesellschaft
zu zeichnen .

O .Z. 583 des Firm .Reg.
Firma Albert Herz dahier. Inhaber derselben ist

Kaufmann Albert Herz , Bürger in Hochberg , wohn¬
haft dahier.

O .Z. 584 des Firm .Reg.
Firma Franz LoöS . Inhaber derselben ist der da¬

hier wohnhafte Kaufmann Franz Loks von Ober-
öwisheim.

O.Z . 256 de- Ges.Reg.
Der bisherige Theilhaber der Handelsgesellschaft

„ Eo. Kauffmann Söhne "
, Ludwig Kauff -

mann ist seit dem 1 . Juli l. I . au« der Gesellschaft
ausgetreten und wird letztere unter der gleichen Firma
von den beiden übrigen Theilhaber« fortgeführt .

O .Z . 67 de« Firm .Reg.
Die Firma : „Eduard Kauffmann Wittwe " ist

unter dem I . Juli l. J . aufKaufmann Ludwig Kauff¬
mann dahier übergegangen und damit zugleich die an
Friedrich Kauffmann ertheilte Prokura erloschen .

Mannheim , den 29 . August 1869.
Großh . bad. Amtsgericht.

Ullrich .
E .7S8. Mannheim . In das Handelsregister

wurde eingetragen :
O .Z. 145 de« Ges .Reg.

Der bisherige Theilhaber der Gesellschaft „ Gebr .
Zimmern u . Eie ." dahier, Handelsmann Moses
Richheimer ist unterm 1 . August l. I . aus der Ge¬
sellschaft ausgetreten.

O .Z. 585 de« Firm .Reg.
Firma „Moses Richheimer " dahier mit Inhaber

gleichen Namens .
O .Z . 586 d. Firm .Reg.

Firma „ Leopold Seelig " . Inhaber derselben ist
der dahier wohnhafte Handelsmann Leopold S e e l i g
von Binau .

O .Z . 424 de« Firm .Reg.
Kaufmann Wilhelm Ernst Hoff ist als Prokurist

der Firma Joh . Glimpf dahier bestellt .
'

Mannheim , den 30. August 1869.
Großh. bad. Amtsgericht.

Ullrich .

Strafrechtspflege.
Urteilsverkündung.

C.768 . Strafkammer -Nr . 585. Vi Hingen .Gottlieb Rudolf Schultheiß von St . Georgen,Karl Anton Bühler von Villingen, Hermann We¬
ber von da und Hermann Weinmann von da
wurden durch Urlheil vom Heutigen wegen Ungehor¬
sam« in Bezug auf ihre Wehrpflicht in eine Geldstrafe
von je 200 fl . und August Winterhaltcr von Vöh-
renbach in eine solche von 300 fl. , Jeder in V; der
Kosten des Strafverfahrens und Jeder in die Kosten
des UrtheilSvollzugcS verfällt ; was den abwesende »
Angeklagten hierdurch öffentlich verkündet wird. Zu¬
gleich wird dem August Winterhalter eröffnet,daß sein Vermögen mit Beschlag belegt worden ist.

Villingen , den 6. September 1869.
Großh . Kreisgericht, Strafkammer .

Bassermann .
Blümel .

Berichtigung .
C.782. Nr . 9830. Dur lach . Da « Ausschreibenvom 30. v. M ., Nr . 9494 , wird dahin berichtigt, daßdre dort näher bezeichneten Leintücher „ E . T . 12" ge¬

zeichnet waren.
Durlach , den 10 . September 1869.

Großh . bad. Amtsgericht.
G o l d s ch m i d t.

Berwaltungssachen .
lpulizeisachr».

D .588. Nr . 6080. Breisach . Dem ledigen -ka-
ver Bek von Jechlmgen wurde ein Paß zur Reffe nachAmerika au«geslellt , nachdem sich dessen Vater JohannBek von da sur etwaige Schulden desselben haftbarerklärt hatte.

Breisach, den 10. September 1869.
Großh . bad. Bezirksamt.

Schindler .
D.59S. Nr . 6083 . Breisach . Die Ehefrau de«bereit« in Amerika befindlichen Ferdinand Fröhner ,Gertrude , geb. Häßler , von Oberrimfingen , welchemit ihren beiden Kindern Maria und Stefan Fröhner

nach Amerika au-zuwandern beabsichtigt , erhielt heuteeinen Reisepaß , nachdem sich Johann Walz , jung,Landwirth von Schlatt , für etwaige Schulden derselben
sammtverbindlich haftbar erklärt hatte.

Breisach , den 10. September 1869.
Großh . bad. Bezirksamt .

Schindler .

Vermischte Bekanutmachu^ ^en
D .606 . Bruchsal .

Pferde-Versteigerung .
Nächsten Donnerstag den 16 . d.Mts . , Vormittag « 9 Uhr , werden im Bauhofe

zu Bruchsal
ca. 30 Stück und vor den Dragoner - Stallungen zu

Rastatt ca. 6 Stück dienstunbrauchbare Pferde
gegen baare Zahlung öffentlich versteigert.

Bruchsal, den 12. September 1869.
'

Das Kommando des Großh . 3 . Dagonerregänents
Prinz Karl . '

D .622. Karlsruhe .
Pferde-Versteigerung .

Das Feld-Artillerieregiment verstei¬
gert gegen Baarzahlung am Freilag

den 17. d. Mt «. , Vormittag « 10 Uhr, im Kasernen¬
hofe zu GotteSau

60 auSrangirte Pferde.
Karllruhe , den 13. September 1869.

D .571. Ladenburg .

Steigerungs - Ankün¬
digung.

In Folge richterlicherVerfügung werden die unten
beschriebenen Liegenschaften des Benjamin Rinden -
sch Wender von Schriesheim am

Freitag den 1. Oktober d. I . ,
Nachmittag « 2 Uhr ,

im Rathhause zu Schriesheim öffentlich zu Eigen¬
thum versteigert und der Zuschlag ertheilt , wenn der
Schätzungspreis oder darüber geboten wird.

Liegenschaften .
1 ) 1 Mertel 5 Ruthen Haus - und Hofraum , wor¬

auf Gebäude stehen : das s. g. Hilfswerkgebäude,
bestehend in einem zweistöckigen und einem ein¬
stöckigen , massiv von Stein erbauten Häusern
und einem Anbau , auf beiden Seiten mit Hal¬
len , in welchen Gebäuden jetzt eine Fournier -
schncidmaschine aufgestellt ist ;

2) 2 Morgen 2 Viertel 79 Ruthen Wiese ;
3 ) 75 Ruthen Wiese .
Dieses bildet ein geschlossenes Ganzes , liegt in

Schriesheim im LudwigSthale und ist begrenzt oben
Gemeinde und Jakob Rufer Wtb . , unten Gemeinde
und Philipp Seitz , hintm Gemeinde und Adam
Schutzmann Wtb ., vorn Straße und Bach . Tar

15,000 fl.
Ladenburg , den 27. August 1869.

Der Großh . Notar als VollstreckungSbeamler:
Holtzmann .

D .599 . Rastatt .

Vollstreckungs-Ver¬
steigerung .

In Folge gantrichterlicher Ver¬
fügung werden die nachbeschriebenen , zur Ganlmasseder Engelwirth Josef Hatz Wittwe von Kuppenheim
gehörigen Liegenschaften am

Montag den 18 . Oktober d . I .,
Vormittags 9 Uhr ,im Rathhause zu Kuppenheim öffentlich versteigert und

der Zuschlag ertheilt, wenn der Anschlag oder mehr ge¬boten wird.
1 ) Eine zweistöckige Behausung mit der Realwirth -

schaftsgerechtigkeit zum Goldenen Engel sammt
Scheuer und Stallungen , an der Hauptstraße
zu Kxppenheim , neben dem Pfarrhause und mit
Kilian Walz gemeinschaftlicherHofraithe , ange-
schlagen zu . 5000 fl.2) 139 Ruthen Acker und Wiesen in zwei Parzellen
auf Niederbühler Gemarkung , angeschlagen zu

200 fl.3) 5 Morgen 3 Viertel 36 Ruthen Acker und Wie¬
sen in 12 Parzellen auf der, Gemarkung Bisch-
wierp . 2340 fl.

Rastatt , den 7. September 1869.
Der Vollstreckungsbeamte:
L . Wallraff , Notar .

D .587. Allensbach .

Pfandgläubiger ^Benachrich¬
tigung.

Zur Eröffnung des Verweisungsentwurf « in der
LicgenschaslSvollstrcckung gegen die Wittwe Cäcilie
Schaz von Wahlwies ist Tagfahrt auf

Samstag den 25 . September 1869 ,
Vormittags 8 Uhr ,

auf da« Geschäftszimmer des Unterzeichneten Notar «
angeordnet , wozu jeder UnterpfandSgläubiger mit dem
Anfügen eingeladen wird , daß dessen Nichterscheinen
die Anerkennung des VerweisungSentwurf« begründet.

Hievon erhält der unbekannt wo sich aufhaltende
Pfandgläubiger Matthias Bechler , Bürger zu Frie-
dingcn, Nachricht.

Allensbach, den 10. September 1869.
Großh . Notar

C l o r e r.
D .581. Nr . 573. Waldkirch , ( Hslzver -

steigerung . ) Au« dem Domänen Walddistrikt
Engewald , nächst Suggenthal , versteigern wir loo«-
weise und mit halbjähriger , unverzinslicher Borgfrist,

Frertag den 24 . d. M . ,
Vormittags 10 Uhr, im BadwirthShanse in Suggenthal :

282 Klftr . buchene « , 4'/r Klflr . eichenes, 12 Klftr.
tannene« und 9 Klftr . erlene« Scheitholz ; 103 Klftr .
buchene », 6>/r Klftr . eichene«, 9 Klflr . tannene «, 2>/r
Klftr . erlene« Prügelholz ; 13 Klftr . buchenes. 20 Klftr .
tannene« Klotzholz; 5400 buchene , 987 tannene und
525 gemischte Wellen.

Samstag den 25 . d. M . ,
Nachmittags 2 Uhr, im Badwirthshausc in Suggenthal :

3V- Klftr . eichenes , 8 Fuß langes Rollholz zu Reb-
lecken ; 59 tannene Sägstämme , 34 tannene Sägktötze»159 tannene Baustämmc , 78 eichene , 12 erlene , 17
eschene und 2 ahornene Nutzholzklötzc und Stämme
und 43 tannene Gerüststangen.

Da « Klafterholz befindet sich auf den HolzplShrn a»
der Landstraße. Wellen und Nutzholz find an gut«
Abführwege beigebracht.

Waldkirch, den 10. September 1869.
Großh. bad. Bezirksforstei.

Krutina .
vr« ck u » d Lsrla, der L Vrauv 'sche» Hofd » » dr « ckrr « t,
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